
Kanton Appenzell Innerrhoden  E640.000

Fassung Landsgemeinde

Landsgemeindebeschluss zur Revision des 
Steuergesetzes
(StG)

Änderung vom [Datum]

Von diesem Geschäft tangierte Erlasse (GS Nummern)

Neu: –
Geändert: 640.000
Aufgehoben: –

Die Landsgemeinde

in Revision des Steuergesetzes vom 25. April 1999,

beschliesst:

I.

Änderung Steuergesetz (StG) vom 25. April 1999:

Art.  7 Abs. 1, Abs. 2

1 Natürliche Personen ohne steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt im 
Kanton sind aufgrund wirtschaftlicher Zugehörigkeit steuerpflichtig, wenn sie:

b) (geändert) an Grundstücken im Kanton Eigentum, dingliche Rechte 
oder diesen wirtschaftlich gleichkommende persönliche Nutzungs-
rechte haben;

c) (neu) mit im Kanton gelegenen Grundstücken handeln.
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2 Natürliche Personen ohne steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt  in 
der Schweiz sind ausserdem aufgrund wirtschaftlicher Zugehörigkeit steuer-
pflichtig, wenn sie:

g) (geändert) für Arbeit im internationalen Verkehr an Bord eines Schiffes 
oder Luftfahrzeuges oder bei einem Transport auf der Strasse Lohn 
oder andere Vergütungen von einem Arbeitgeber mit Sitz oder 
Betriebsstätte im Kanton erhalten; davon ausgenommen bleibt die 
Besteuerung der Seeleute für Arbeit an Bord eines Hochseeschiffes.

Art.  22ter (neu)

cd. Teilbesteuerung der Einkünfte aus Beteiligungen des Geschäftsvermö-
gens
1 Dividenden, Gewinnanteile, Liquidationsüberschüsse und geldwerte Vortei-
le aus Aktien, Anteilen an Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Genos-
senschaftsanteilen und Partizipationsscheinen sowie Gewinne aus der Ver-
äusserung solcher Beteiligungsrechte sind nach Abzug des zurechenbaren 
Aufwandes im Umfang von 50 Prozent steuerbar, wenn diese Beteiligungs-
rechte mindestens 10 Prozent des Grund- oder Stammkapitals einer Kapital-
gesellschaft oder Genossenschaft darstellen.
2 Die Teilbesteuerung auf Veräusserungsgewinnen wird nur gewährt, wenn 
die veräusserten Beteiligungsrechte mindestens ein Jahr im Eigentum des 
Steuerpflichtigen oder des Personenunternehmens waren.

Art.  22quater (neu)

ce. Erfolg aus Patenten und vergleichbaren Rechten
1 Für das Einkommen aus Patenten und vergleichbaren Rechten bei selb-
ständiger Erwerbstätigkeit sind die Art. 60bis und Art. 60ter dieses Gesetzes 
sinngemäss anwendbar.
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Art.  23 Abs. 1, Abs. 1bis (neu), Abs. 3 (neu), Abs. 4 (neu), Abs. 5 (neu), 
Abs. 6 (neu), Abs. 7 (neu)

1 Steuerbar sind die Erträge aus beweglichem Vermögen, insbesondere:

c) (geändert) Dividenden, Gewinnanteile, Liquidationsüberschüsse und 
geldwerte Vorteile aus Beteiligungen aller Art (einschliesslich Gratis-
aktien, Gratisnennwerterhöhungen und dergleichen), soweit sie keine 
Rückzahlung von Grund- oder Stammkapital darstellen. Ein bei der 
Rückgabe von Beteiligungsrechten im Sinne von Art. 4a des Bundes-
gesetzes über die Verrechnungssteuer vom 13. Oktober 1965 (VStG) 
an die Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft erzielter Vermögen-
sertrag gilt in dem Jahr als realisiert, in welchem die Verrechnungs-
steuerforderung entsteht (Art. 12 Abs. 1 und 1bis VStG); Abs. 1bis die-
ses Artikels bleibt vorbehalten;

1bis Dividenden, Gewinnanteile, Liquidationsüberschüsse und geldwerte Vor-
teile aus Aktien, Anteilen an Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Ge-
nossenschaftsanteilen und Partizipationsscheinen (einschliesslich Gratisakti-
en,  Gratisnennwerterhöhungen  und dergleichen)  sind  im Umfang von  50 
Prozent steuerbar,  wenn diese Beteiligungsrechte mindestens 10 Prozent 
des Grund- oder Stammkapitals einer Kapitalgesellschaft oder Genossen-
schaft darstellen.
3 Die  Rückzahlung  von  Einlagen,  Aufgeldern  und  Zuschüssen  (Reserven 
aus Kapitaleinlagen), die von den Inhabern der Beteiligungsrechte nach dem 
31. Dezember 1996 geleistet  worden sind,  wird  gleich behandelt  wie die 
Rückzahlung von Grund- oder Stammkapital.  Abs. 4 dieses Artikels bleibt 
vorbehalten.
4 Schüttet  eine  Kapitalgesellschaft  oder  Genossenschaft,  die  an  einer 
schweizerischen Börse kotiert ist, bei der Rückzahlung von Reserven aus 
Kapitaleinlagen nach Abs. 3 dieses Artikels nicht  wenigstens im gleichen 
Umfang übrige Reserven aus, so ist die Rückzahlung im Umfang der halben 
Differenz zwischen der Rückzahlung und der Ausschüttung der übrigen Re-
serven steuerbar, höchstens aber im Umfang der in der Gesellschaft vorhan-
denen, handelsrechtlich ausschüttungsfähigen übrigen Reserven.
5 Abs. 4 dieses Artikels ist nicht anwendbar auf Reserven aus Kapitaleinla-
gen:

a) die bei fusionsähnlichen Zusammenschlüssen durch Einbringen von 
Beteiligungs- und Mitgliedschaftsrechten an einer ausländischen Ka-
pitalgesellschaft oder Genossenschaft nach Art. 63 Abs. 1 lit. c die-
ses Gesetzes oder durch eine grenzüberschreitende Übertragung auf 
eine inländische Tochtergesellschaft nach Art. 63 Abs. 1 lit. d dieses 
Gesetzes nach dem 24. Februar 2008 entstanden sind;
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b) die im Zeitpunkt einer grenzüberschreitenden Fusion oder einer Um-
strukturierung nach Art. 63 Abs. 1 lit. b und Abs. 3 dieses Gesetzes 
oder der Verlegung des Sitzes oder der tatsächlichen Verwaltung 
nach dem 24. Februar 2008 bereits in einer ausländischen Kapitalge-
sellschaft oder Genossenschaft vorhanden waren;

c) im Fall der Liquidation der Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft.
6 Die Abs. 4 und 5 dieses Artikels gelten sachgemäss auch für Reserven aus 
Kapitaleinlagen, die für die Ausgabe von Gratisaktien oder für Gratisnenn-
werterhöhungen verwendet werden.
7 Entspricht bei der Rückgabe von Beteiligungsrechten an einer Kapitalge-
sellschaft oder Genossenschaft, die an einer schweizerischen Börse kotiert 
ist, die Rückzahlung der Reserven aus Kapitaleinlagen nicht wenigstens der 
Hälfte  des  erhaltenen  Liquidationsüberschusses,  so  vermindert  sich  der 
steuerbare Anteil  dieses Liquidationsüberschusses um die halbe Differenz 
zwischen diesem Anteil und der Rückzahlung, höchstens aber im Umfang 
der in der Gesellschaft vorhandenen Reserven aus Kapitaleinlagen, die auf 
diese Beteiligungsrechte entfallen.

Art.  23bis Abs. 1

1 Als Erträge aus beweglichem Vermögen gelten im Weiteren:

b) (geändert) der Erlös aus der Übertragung einer Beteiligung am Grund- 
oder Stammkapital einer Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft 
aus dem Privatvermögen in das Geschäftsvermögen einer Personen-
unternehmung oder einer juristischen Person, an welcher der Ver-
äusserer oder Einbringer nach der Übertragung zu wenigstens 50 
Prozent am Kapital beteiligt ist, soweit die gesamthaft erhaltene Ge-
genleistung die Summe aus dem Nennwert der übertragenen Beteili-
gung und den Reserven aus Kapitaleinlagen nach Art. 23 Abs. 3 - 7 
dieses Gesetzes übersteigt. Dies gilt sinngemäss auch, wenn mehre-
re Beteiligte die Übertragung gemeinsam vornehmen.

Art.  26 Abs. 1

1 Steuerbar sind auch:

e) Aufgehoben.

Art.  27 Abs. 1

1 Steuerfrei sind:

k) Aufgehoben.
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l) Aufgehoben.
n) (neu) die Gewinne, die in Spielbanken mit Spielbankenspielen erzielt 

werden, die nach dem eidgenössischen Geldspielgesetz vom 29. 
September 2017 zugelassen sind, sofern diese Gewinne nicht aus 
selbständiger Erwerbstätigkeit stammen;

o) (neu) die einzelnen Gewinne bis zum Betrag von 1 Million Franken 
aus der Teilnahme an Grossspielen, die nach dem eidgenössischen 
Geldspielgesetz vom 29. September 2017 zugelassen sind, und aus 
der Online-Teilnahme an Spielbankenspielen, die nach dem eidge-
nössischen Geldspielgesetz vom 29. September 2017 zugelassen 
sind;

p) (neu) die Gewinne aus Kleinspielen, die nach dem eidgenössischen 
Geldspielgesetz vom 29. September 2017 zugelassen sind;

q) (neu) die einzelnen Gewinne aus Lotterien und Geschicklichkeitsspie-
len zur Verkaufsförderung, die nach Art. 1 Abs. 2 lit. d und e des eid-
genössischen Geldspielgesetzes vom 29. September 2017 diesem 
nicht unterstehen, sofern die Grenze von Fr. 1'000.-- nicht überschrit-
ten wird.

Art.  32bis (neu)

ccbis. Abzug von Forschungs- und Entwicklungsaufwand bei selbständiger 
Erwerbstätigkeit
1 Für den Abzug von Forschungs- und Entwicklungsaufwand bei selbständi-
ger Erwerbstätigkeit ist Art. 65bis dieses Gesetzes sachgemäss anwendbar.

Art.  34 Abs. 2 (geändert), Abs. 2bis (neu)

2 Bei Liegenschaften des Privatvermögens können die Unterhaltskosten, die 
Versicherungsprämien und die Kosten der Verwaltung durch Dritte abgezo-
gen werden. Den Unterhaltskosten sind Investitionen gleichgestellt, die dem 
Energiesparen und dem Umweltschutz dienen, soweit sie bei der direkten 
Bundessteuer abziehbar sind. Den Unterhaltskosten gleichgestellt sind auch 
die Rückbaukosten im Hinblick auf den Ersatzneubau.
2bis Investitionen nach Abs. 2 Satz 2 dieses Artikels und Rückbaukosten im 
Hinblick auf einen Ersatzneubau sind in den zwei nachfolgenden Steuerperi-
oden abziehbar, soweit sie in der laufenden Steuerperiode, in welcher die 
Aufwendungen  angefallen  sind,  steuerlich  nicht  vollständig  berücksichtigt 
werden können.
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Art.  35 Abs. 1, Abs. 3 (neu)

1 Von den Einkünften werden abgezogen:

k) (geändert) die Kosten der Betreuung von Kindern unter 14 Jahren 
durch Drittpersonen, höchstens Fr. 18'000.-- je Kind, für das der 
Steuerpflichtige einen Kinderabzug nach Art. 37 Abs. 1 lit. a dieses 
Gesetzes beanspruchen kann, soweit diese Kosten in direktem kau-
salem Zusammenhang mit der Erwerbstätigkeit, Ausbildung oder Er-
werbsunfähigkeit des Steuerpflichtigen stehen;

m) Aufgehoben.
3 Von den einzelnen Gewinnen aus der Teilnahme an Geldspielen, die nicht 
nach Art. 27 lit. n bis q dieses Gesetzes steuerfrei sind, werden 5 Prozent, 
jedoch höchstens Fr. 5'000.--, als Einsatzkosten abgezogen. Von den ein-
zelnen Gewinnen aus der  Online-Teilnahme an  Spielbankenspielen  nach 
Art.  27 lit.  o dieses Gesetzes werden die vom Online-Spielerkonto abge-
buchten Spieleinsätze im Steuerjahr, jedoch höchstens Fr. 25'000.--, abge-
zogen.

Art.  38 Abs. 4 (aufgehoben)

4 Aufgehoben.

Art.  42 Abs. 2 (geändert)

2 Immaterielle Güter und bewegliches Vermögen, die zum Geschäftsvermö-
gen gehören,  werden zum Einkommenssteuerwert  bewertet.  Immaterielle 
Güter nach Art. 22quater dieses Gesetzes werden mit 50 Prozent des Ein-
kommenssteuerwertes in die Bemessung einbezogen.

Art.  45 Abs. 4 (geändert)

4 Die nach den Art. 22ter Abs. 1 und Art. 23 Abs. 1bis dieses Gesetzes be-
rechnete Einkommenssteuer auf Beteiligungserträgen wird an die für diese 
Beteiligungen berechnete Vermögenssteuer angerechnet.
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Art.  53 Abs. 1, Abs. 2

1 Juristische Personen mit Sitz und tatsächlicher Verwaltung ausserhalb des 
Kantons sind aufgrund wirtschaftlicher  Zugehörigkeit  steuerpflichtig,  wenn 
sie:

c) (geändert) an Grundstücken im Kanton Eigentum, dingliche Rechte 
oder diesen wirtschaftlich gleichkommende persönliche Nutzungs-
rechte haben;

d) (neu) mit im Kanton gelegenen Grundstücken handeln.
2 Juristische Personen mit Sitz und tatsächlicher Verwaltung ausserhalb der 
Schweiz sind ausserdem steuerpflichtig, wenn sie:

b) (geändert) im Kanton gelegene Grundstücke vermitteln.

Art.  54 Abs. 1 (geändert)

1 Bei persönlicher Zugehörigkeit  ist die Steuerpflicht  unbeschränkt;  sie er-
streckt  sich aber nicht  auf  Geschäftsbetriebe,  Betriebsstätten und Grund-
stücke ausserhalb des Kantons.

Art.  60 Abs. 1

1 Der steuerbare Reingewinn setzt sich zusammen aus:

c) (geändert) den der Erfolgsrechnung nicht gutgeschriebenen Erträgen, 
mit Einschluss der Kapital-, Aufwertungs- und Liquidationsgewinne.

Art.  60bis (neu)

abis. Patente und vergleichbare Rechte: Begriffe
1 Als Patente gelten:

a) Patente nach dem Europäischen Patentübereinkommen vom 5. Ok-
tober 1973 in seiner revidierten Fassung vom 29. November 2000 mit 
Benennung Schweiz;

b) Patente nach dem eidgenössischen Patentgesetz vom 25. Juni 1954;
c) ausländische Patente, die den Patenten nach den lit. a oder b dieses 

Absatzes entsprechen.
2 Als vergleichbare Rechte gelten:

a) ergänzende Schutzzertifikate nach dem eidgenössischen Patentge-
setz vom 25. Juni 1954 und deren Verlängerung;

7



E640.000 Kanton Appenzell Innerrhoden

b) Topographien, die nach dem eidgenössischen Topographiengesetz 
vom 9. Oktober 1992 geschützt sind;

c) Pflanzensorten, die nach dem eidgenössischen Sortenschutzgesetz 
vom 20. März 1975 geschützt sind;

d) Unterlagen, die nach dem eidgenössischen Heilmittelgesetz vom 15. 
Dezember 2000 geschützt sind;

e) Berichte, für die gestützt auf Ausführungsbestimmungen zum eidge-
nössischen Landwirtschaftsgesetz vom 29. April 1998 ein Bericht-
schutz besteht;

f) ausländische Rechte, die den Rechten nach den lit. a–e dieses Ab-
satzes entsprechen.

Art.  60ter (neu)

ater. Patente und vergleichbare Rechte: Besteuerung
1 Der Reingewinn aus Patenten und vergleichbaren Rechten wird auf Antrag 
des Steuerpflichtigen  im Verhältnis  des qualifizierenden Forschungs-  und 
Entwicklungsaufwands  zum gesamten  Forschungs-  und  Entwicklungsauf-
wand pro Patent oder vergleichbares Recht (Nexusquotient)  mit einer Er-
mässigung von 50 Prozent in die Berechnung des steuerbaren Reingewinns 
einbezogen.
2 Der Reingewinn aus Patenten und vergleichbaren Rechten, die in Produk-
ten enthalten sind, ermittelt sich, indem der Reingewinn aus diesen Produk-
ten jeweils um 6 Prozent der diesen Produkten zugewiesenen Kosten sowie 
um das Markenentgelt vermindert wird.
3 Wird der Reingewinn aus Patenten und vergleichbaren Rechten erstmals 
ermässigt besteuert, so werden der in vergangenen Steuerperioden bereits 
berücksichtigte Forschungs- und Entwicklungsaufwand sowie ein allfälliger 
Abzug nach Art. 65bis dieses Gesetzes zum steuerbaren Reingewinn hinzu-
gerechnet.  Im Umfang des hinzugerechneten Betrags ist eine versteuerte 
stille Reserve zu bilden.
4 Die Ausführungsbestimmungen nach Art. 24b Abs. 4 des Bundesgesetzes 
vom 14. Dezember 1990 über die Harmonisierung der direkten Steuern der 
Kantone und Gemeinden sind anwendbar.
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Art.  63 Abs. 3

3 Zwischen inländischen Kapitalgesellschaften und Genossenschaften, wel-
che nach dem Gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse durch Stimmen-
mehrheit oder auf andere Weise unter einheitlicher Leitung einer Kapitalge-
sellschaft oder Genossenschaft zusammengefasst sind, können direkt oder 
indirekt gehaltene Beteiligungen von mindestens 20 Prozent am Grund- oder 
Stammkapital  einer  anderen  Kapitalgesellschaft  oder  Genossenschaft, 
Betriebe oder Teilbetriebe sowie Gegenstände des betrieblichen Anlagever-
mögens zu den bisher für die Gewinnsteuer massgeblichen Werten übertra-
gen werden. Vorbehalten bleiben:

b) Aufgehoben.

Art.  63bis (neu)

dbis. Aufdeckung stiller Reserven bei Beginn der Steuerpflicht
1 Deckt die steuerpflichtige Person bei Beginn der Steuerpflicht stille Reser-
ven einschliesslich des selbst geschaffenen Mehrwerts auf, so unterliegen 
diese nicht der Gewinnsteuer. Nicht aufgedeckt werden dürfen stille Reser-
ven einer Kapitalgesellschaft  oder Genossenschaft  aus Beteiligungen von 
mindestens 10 Prozent am Grund- oder Stammkapital oder am Gewinn und 
an den Reserven einer anderen Gesellschaft.
2 Als Beginn der Steuerpflicht gelten die Verlegung von Vermögenswerten, 
Betrieben, Teilbetrieben oder Funktionen aus dem Ausland in einen inländi-
schen Geschäftsbetrieb oder in eine inländische Betriebsstätte, das Ende ei-
ner Steuerbefreiung nach Art. 58 Abs. 1 dieses Gesetzes sowie die Verle-
gung des Sitzes oder der tatsächlichen Verwaltung in die Schweiz.
3 Die aufgedeckten stillen Reserven sind jährlich zu dem Satz abzuschrei-
ben, der für Abschreibungen auf den betreffenden Vermögenswerten steuer-
lich angewendet wird.
4 Der  aufgedeckte  selbst  geschaffene  Mehrwert  ist  innert  zehn  Jahren 
abzuschreiben.

Art.  63ter (neu)

dter. Besteuerung stiller Reserven bei Ende der Steuerpflicht
1 Endet die Steuerpflicht, so werden die in diesem Zeitpunkt vorhandenen, 
nicht versteuerten stillen Reserven einschliesslich des selbst geschaffenen 
Mehrwerts besteuert.
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2 Als  Ende der  Steuerpflicht  gelten die  Verlegung von Vermögenswerten, 
Betrieben, Teilbetrieben oder Funktionen aus dem Inland in einen ausländi-
schen Geschäftsbetrieb oder in eine ausländische Betriebsstätte, der Über-
gang zu einer Steuerbefreiung nach Art. 58 Abs. 1 dieses Gesetzes sowie 
die Verlegung des Sitzes oder der tatsächlichen Verwaltung ins Ausland.

Art.  65bis (neu)

fbis. Zusätzlicher Abzug von Forschungs- und Entwicklungsaufwand
1 Der Forschungs- und Entwicklungsaufwand, welcher dem Steuerpflichtigen 
direkt oder durch Dritte im Inland indirekt entstanden ist, wird auf Antrag um 
50 Prozent über den geschäftsmässig begründeten Forschungs- und Ent-
wicklungsaufwand hinaus zum Abzug zugelassen.
2 Als  Forschung  und Entwicklung gelten  die  wissenschaftliche  Forschung 
und die wissenschaftsbasierte Innovation nach Art. 2 des Bundesgesetzes 
vom 14. Dezember 2012 über die Förderung der Forschung und Innovation.
3 Ein erhöhter Abzug ist zulässig auf:

a) dem direkt zurechenbaren Personalaufwand für Forschung und Ent-
wicklung, zuzüglich eines Zuschlags von 35 Prozent dieses Personal-
aufwands, höchstens aber bis zum gesamten Aufwand des Steuer-
pflichtigen;

b) 80 Prozent des Aufwands für durch Dritte in Rechnung gestellte For-
schung und Entwicklung.

4 Ist der Auftraggeber der Forschung und Entwicklung abzugsberechtigt, so 
steht dem Auftragnehmer dafür kein Abzug zu.

Art.  65ter (neu)

fter. Entlastungsbegrenzung
1 Die gesamte steuerliche Ermässigung nach Art. 60ter Abs. 1 und 2 sowie 
Art. 65bis dieses Gesetzes darf nicht höher sein als 50 Prozent des steuer-
baren Gewinns vor Verlustverrechnung, wobei der Nettobeteiligungsertrag 
nach Art. 68 Abs. 1 und Abs. 4 dieses Gesetzes ausgeklammert wird, und 
vor Abzug der vorgenommenen Ermässigungen.
2 Es  dürfen  weder  aus  den  einzelnen  Ermässigungen  noch  aus  der  ge-
samten steuerlichen Ermässigung Verlustvorträge resultieren.
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Art.  67 Abs. 2 (geändert)

2 Für Gewinnanteile, die im folgenden Geschäftsjahr in Form einer Dividende 
ausgeschüttet  werden, kann der Gewinnsteuersatz  gemäss Abs. 1 dieses 
Artikels auf Antrag um bis zu 50 Prozent reduziert werden. Der Grosse Rat 
legt den Prozentsatz der Reduktion jährlich in einem generellen Beschluss 
fest.

Art.  68 Abs. 7 (neu)

7 Bei Konzernobergesellschaften von systemrelevanten Banken nach Art. 7 
Abs. 1 des Bankengesetzes vom 8. November 1934 (BankG) werden für die 
Berechnung des Nettoertrags der Finanzierungsaufwand und die Forderung 
in der Bilanz aus konzernintern weitergegebenen Mitteln folgender Anleihen 
nicht berücksichtigt:

a) Pflichtwandelanleihen und Anleihen mit Forderungsverzicht nach Art. 
11 Abs. 4 BankG; und

b) Schuldinstrumente zur Verlusttragung bei Insolvenzmassnahmen im 
Sinne der Art. 28–32 BankG.

Art.  68bis (neu)

ba. Veräusserung einer Mehrheitsbeteiliugung an einer Immobiliengesell-
schaft
1 Veräussert eine Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft eine Beteiligung 
von mehr als 50 Prozent am Grund- oder Stammkapital einer Immobilienge-
sellschaft,  unterliegt  der  erzielte  Kapitalgewinn  der  ordentlichen Besteue-
rung. Eine Ermässigung gemäss Art. 68 dieses Gesetzes ist ausgeschlos-
sen.

Art.  69

Aufgehoben.

Art.  70

Aufgehoben.
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Art.  73 Abs. 1 (geändert), Abs. 1bis (neu)

1 Das steuerbare Eigenkapital besteht bei Kapitalgesellschaften und Genos-
senschaften aus dem einbezahlten Aktien-, Grund- oder Stammkapital, dem 
Partizipationskapital, den offenen und den aus versteuertem Gewinn gebil-
deten Reserven.
1bis Eigenkapital, das auf Beteiligungsrechte nach Art. 68 Abs. 1 dieses Ge-
setzes, auf Rechte nach Art. 60bis dieses Gesetzes sowie auf Darlehen an 
Konzerngesellschaften entfällt, wird mit 50 Prozent in die Bemessung einbe-
zogen.

Art.  75 Abs. 1 (geändert)

1 Die Kapitalsteuer beträgt 0,1 bis 0,6 Promille.

a) Aufgehoben.
b) Aufgehoben.

Der Grosse Rat legt den Steuersatz jährlich fest.

Art.  80 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (geändert)

1 Arbeitnehmer ohne Niederlassungsbewilligung, die im Kanton jedoch steu-
errechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt haben, unterliegen für ihre Einkünfte 
aus  unselbständiger  Erwerbstätigkeit  einer  Quellensteuer.  Davon  ausge-
nommen sind Einkünfte, die der Besteuerung nach Art. 90bis ff. dieses Ge-
setzes unterliegen.
2 Ehegatten, die in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe leben, unterlie-
gen nicht der Quellensteuer, wenn einer der Ehegatten das Schweizer Bür-
gerrecht oder die Niederlassungsbewilligung besitzt.

Art.  81 Abs. 2

2 Steuerbar sind:

a) (geändert) die Einkünfte aus unselbständiger Erwerbstätigkeit, die 
Nebeneinkünfte wie geldwerte Vorteile aus Mitarbeiterbeteiligungen 
sowie Naturalleistungen, nicht jedoch die vom Arbeitgeber getrage-
nen Kosten der berufsorientierten Aus- und Weiterbildung nach Art. 
20 Abs. 1bis dieses Gesetzes;

b) (geändert) die Ersatzeinkünfte;
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c) (neu) die Leistungen nach Art. 18 Abs. 3 des Bundesgesetzes über 
die Alters- und Hinterlassenenversicherung vom 20. Dezember 1946 
(AHVG).

Art.  82 Abs. 4 (geändert), Abs. 5 (neu)

4 Der  Steuerabzug  für  die  in  rechtlich  und  tatsächlich  ungetrennter  Ehe 
lebenden Ehegatten, die beide erwerbstätig sind, richtet sich nach Tarifen, 
die ihrem Gesamteinkommen Rechnung tragen und die Pauschalen und Ab-
züge nach Abs. 3 dieses Artikels sowie den Abzug bei Erwerbstätigkeit bei-
der Ehegatten berücksichtigen.
5 Die Pauschalen und Abzüge nach Abs. 3 und 4 dieses Artikels werden ver-
öffentlicht.

Art.  83bis (neu)

Steuerabzug auf rückvergüteten AHV-Beiträgen
1 Die  Standeskommission  bestimmt  den  Quellensteuertarif  für  Leistungen 
nach Art. 18 Abs. 3 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlasse-
nenversicherung vom 20. Dezember 1946 (AHVG).

Art.  84

Aufgehoben.

Art.  84bis (neu)

Obligatorische nachträgliche ordentliche Veranlagung
1 Personen, die nach Art. 80 Abs. 1 dieses Gesetzes der Quellensteuer un-
terliegen, werden nachträglich im ordentlichen Verfahren veranlagt, wenn:

a) ihr Bruttoeinkommen in einem Steuerjahr einen bestimmten Betrag 
erreicht oder übersteigt; oder

b) sie über Vermögen und Einkünfte verfügen, die nicht der Quellen-
steuer unterliegen.

2 Das Eidgenössische Finanzdepartement legt den Betrag nach Abs. 1 lit. a 
dieses Artikels fest.
3 Der nachträglichen ordentlichen Veranlagung unterliegt auch, wer mit einer 
Person nach Abs. 1 dieses Artikels in rechtlich und tatsächlich ungetrennter 
Ehe lebt.
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4 Personen mit Vermögen und Einkünften nach Abs. 1 lit. b dieses Artikels 
müssen das Formular für die Steuererklärung bis am 31. März des auf das 
Steuerjahr folgenden Jahres bei der Steuerbehörde verlangen.
5 Die nachträgliche ordentliche Veranlagung gilt bis zum Ende der Quellen-
steuerpflicht.
6 Die an der Quelle abgezogene Steuer wird zinslos angerechnet.

Art.  84ter (neu)

Nachträgliche ordentliche Veranlagung auf Antrag
1 Personen, die nach Art. 80 Abs. 1 dieses Gesetzes der Quellensteuer un-
terliegen und keine der Voraussetzungen nach Art. 84bis Abs. 1 dieses Ge-
setzes erfüllen, werden auf Antrag hin nachträglich im ordentlichen Verfah-
ren veranlagt.
2 Der Antrag erstreckt sich auch auf den Ehegatten, der mit dem Antragstel-
ler in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe lebt.
3 Er muss bis am 31. März des auf das Steuerjahr folgenden Jahres einge-
reicht werden. Für Personen, welche die Schweiz verlassen, endet die Frist 
für die Einreichung des Antrags im Zeitpunkt der Abmeldung.
4 Erfolgt  keine  nachträgliche  ordentliche  Veranlagung  auf  Antrag,  tritt  die 
Quellensteuer an die Stelle der im ordentlichen Verfahren zu veranlagenden 
Steuern des Bundes, des Staates, der Bezirke und der Gemeinden auf dem 
Erwerbseinkommen.  Nachträglich  werden  keine  zusätzlichen  Abzüge 
gewährt.
5 Art. 84bis Abs. 5 und 6 dieses Gesetzes sind anwendbar.

Titel nach Art. 84ter (geändert)

IV.B. Natürliche Personen ohne steuerrechtlichen Wohnsitz oder Auf-
enthalt in der Schweiz sowie juristische Personen ohne Sitz oder tat-
sächliche Verwaltung in der Schweiz
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Art.  85 Abs. 1, Abs. 1bis (neu), Abs. 1ter (neu), Abs. 2 (geändert), Abs. 3 (neu)

1 Im Ausland wohnhafte Arbeitnehmer unterliegen für ihre Einkünfte aus un-
selbständiger Erwerbstätigkeit und die an deren Stelle tretenden Ersatzein-
künfte einem Steuerabzug an der Quelle, wenn sie:

b) (geändert) für Arbeit im internationalen Verkehr an Bord eines Schiffes 
oder eines Luftfahrzeuges oder bei einem Transport auf der Strasse 
Lohn oder andere Vergütungen von einem Arbeitgeber mit Sitz oder 
Betriebsstätte im Kanton erhalten. Davon ausgenommen bleibt die 
Besteuerung der Seeleute für Arbeit an Bord eines Hochseeschiffes;

c) (geändert) geldwerte Vorteile aus gesperrten oder nicht börsenkotierten 
Mitarbeiteroptionen erhalten.

1bis Davon  ausgenommen  sind  Einkünfte,  die  der  Besteuerung  nach  Art. 
90bis ff. dieses Gesetzes unterliegen.
1ter Steuerbar sind auch Leistungen nach Art. 18 Abs. 3 des Bundesgesetzes 
über die Alters- und Hinterlassenenversicherung vom 20. Dezember 1946 
(AHVG).
2 Der Steuerabzug wird nach den Tarifen gemäss Art. 82–83bis dieses Ge-
setzes berechnet.
3 Bei  Zweiverdienerehepaaren  kann eine  Korrektur  des  steuersatzbestim-
menden Erwerbseinkommens für den Ehegatten vorgesehen werden.

Art.  86 Abs. 1 (geändert), Abs. 3 (geändert), Abs. 4 (aufgehoben)

1 Im Ausland wohnhafte Künstler, wie Bühnen-, Film-, Rundfunk- oder Fern-
sehkünstler, Musiker und Artisten, sowie Sportler und Referenten sind für 
Einkünfte aus ihrer in der Schweiz ausgeübten persönlichen Tätigkeit und 
für weitere damit verbundene Entschädigungen steuerpflichtig. Dies gilt auch 
für Einkünfte und Entschädigungen, die nicht  dem Künstler, Sportler oder 
Referenten selbst, sondern einem Dritten zufliessen, der seine Tätigkeit or-
ganisiert hat.
3 Als steuerbare Leistung gelten die Bruttoeinkünfte, einschliesslich aller Zu-
lagen und Nebenbezüge, nach Abzug der Gewinnungskosten. Diese betra-
gen:

a) (neu) 50 Prozent der Bruttoeinkünfte bei Künstlern;
b) (neu) 20 Prozent der Bruttoeinkünfte bei Sportlern sowie Referenten.
4 Aufgehoben.
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Art.  89bis (neu)

Nachträgliche ordentliche Veranlagung auf Antrag
1 Personen, die nach Art. 85 Abs. 1 dieses Gesetzes der Quellensteuer un-
terliegen, können für jede Steuerperiode bis am 31. März des auf das Steu-
erjahr folgenden Jahres eine nachträgliche ordentliche Veranlagung bean-
tragen, wenn:

a) der überwiegende Teil ihrer weltweiten Einkünfte, einschliesslich der 
Einkünfte des Ehegatten, in der Schweiz steuerbar ist;

b) ihre Situation mit derjenigen einer in der Schweiz wohnhaften steuer-
pflichtigen Person vergleichbar ist; oder

c) eine solche Veranlagung erforderlich ist, um Abzüge geltend zu ma-
chen, die in einem Doppelbesteuerungsabkommen vorgesehen sind.

2 Die an der Quelle abgezogene Steuer wird zinslos angerechnet.
3 Das  Eidgenössische  Finanzdepartement  präzisiert  die  Voraussetzungen 
nach Abs. 1 dieses Artikels und regelt das Verfahren.

Art.  89ter (neu)

Nachträgliche ordentliche Veranlagung von Amtes wegen
1 Bei  stossenden  Verhältnissen,  insbesondere  betreffend  die  im  Quellen-
steuersatz  einberechneten Pauschalabzüge,  kann die  Steuerbehörde von 
Amtes wegen eine nachträgliche ordentliche Veranlagung zugunsten oder 
zuungunsten des Steuerpflichtigen verlangen.
2 Das Eidgenössische Finanzdepartement legt die Voraussetzungen fest.

Art.  91 Abs. 1 (geändert)

1 Der Steuerabzug tritt an die Stelle der im ordentlichen Verfahren zu veran-
lagenden  Steuern  vom  Erwerbseinkommen  und  den  Ersatzeinkünf-
ten. Nachträglich werden keine zusätzlichen Abzüge gewährt.

Art.  92 Abs. 1, Abs. 3 (geändert), Abs. 3bis (neu), Abs. 3ter (neu)

1 Steuerschuldner ist der Schuldner der steuerbaren Leistung (Arbeitgeber, 
Versicherer usw.). Er ist verpflichtet,

c) (geändert) die Steuern periodisch der kantonalen Steuerverwaltung 
abzuliefern, mit ihr darüber abzurechnen und ihr zur Kontrolle der 
Steuererhebung Einblick in alle Unterlagen zu gewähren;
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d) (geändert) die anteilsmässigen Steuern auf im Ausland ausgeübten Mit-
arbeiteroptionen zu entrichten; der Arbeitgeber schuldet die anteils-
mässige Steuer auch dann, wenn der geldwerte Vorteil von einer 
ausländischen Konzerngesellschaft ausgerichtet wird;

e) (neu) Steuerpflichtige, die der nachträglichen ordentlichen Veranla-
gung nach Art. 84bis Abs. 1 lit. a dieses Gesetzes unterliegen, der 
Steuerbehörde alljährlich unaufgefordert zu melden.

3 Der  Schuldner  der  steuerbaren  Leistung  haftet  für  die  Entrichtung  der 
Quellensteuer.
3bis Der Schuldner der steuerbaren Leistung erhält, ausgenommen bei Quel-
lensteuern  auf  kleinen  Arbeitsentgelten  aus  unselbständiger  Tätigkeit,  für 
seine Mitwirkung eine Bezugsprovision von 1 bis 2 Prozent des gesamten 
Quellensteuerbetrages;  die  Standeskommission  legt  den Ansatz  fest.  Für 
Kapitalleistungen  beträgt  die  Bezugsprovision  1  Prozent  des  gesamten 
Quellensteuerbetrages,  jedoch höchstens Fr.  50 je  Kapitalleistung für die 
Quellensteuer von Bund, Kanton, Bezirk und Gemeinden.
3ter Kommt der Schuldner der steuerbaren Leistung seinen Mitwirkungspflich-
ten nicht oder ungenügend nach, kann die Steuerbehörde die Bezugsprovi-
sion herabsetzen oder ausschliessen.

Art.  93

Aufgehoben.

Art.  93bis (neu)

Interkantonale Verhältnisse
1 Die örtliche Zuständigkeit und die Folgen bei Wechsel der Steuerpflicht in-
nerhalb der Schweiz richten sich nach Art. 107 des Bundesgesetzes über 
die direkte Bundessteuer vom 14. Dezember 1990.

Art.  93ter (neu)

Interkommunale Verhältnisse
1 Die örtliche Zuständigkeit und die Folgen bei Wechsel der Steuerpflicht in-
nerhalb des Kantons richten sich sachgemäss nach den in Art. 107 des Bun-
desgesetzes über die direkte Bundessteuer vom 14. Dezember 1990 festge-
legten Grundsätzen.
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Art.  108 Abs. 1

1 Als Aufwendungen sind anrechenbar:

f) (geändert) die mit der Handänderung verbundenen Abgaben;
g) (neu) die nach dem Baugesetz bezahlten Mehrwertabgaben.

Art.  111

Aufgehoben.

Art.  134 Abs. 2 (geändert)

2 Natürliche  Personen  mit  Einkommen aus  selbständiger  Erwerbstätigkeit 
und juristische Personen müssen der Steuererklärung beilegen:

a) (neu) die unterzeichneten Jahresrechnungen (Bilanzen, Erfolgsrech-
nungen) der Steuerperiode; oder

b) (neu) bei vereinfachter Buchführung nach Art. 957 Abs. 2 OR: Aufstel-
lungen über Einnahmen und Ausgaben, über die Vermögenslage so-
wie über Privatentnahmen und -einlagen der Steuerperiode.

Art.  135 Abs. 3 (geändert)

3 Natürliche  Personen  mit  Einkommen aus  selbständiger  Erwerbstätigkeit 
und juristische Personen müssen Urkunden und sonstige Belege, die mit ih-
rer Tätigkeit in Zusammenhang stehen, während zehn Jahren aufbewahren. 
Die Art und Weise der Führung und der Aufbewahrung der Dokumente nach 
Art. 134 Abs. 2 dieses Gesetzes richtet sich nach den Art. 957−958f OR.

Art.  146 Abs. 2 (geändert), Abs. 3 (neu), Abs. 4 (neu)

2 Der Steuerpflichtige und der Schuldner der steuerbaren Leistung müssen 
der Steuerbehörde auf Verlangen über die für die Erhebung der Quellen-
steuer massgebenden Verhältnisse mündlich oder schriftlich Auskunft ertei-
len. Die Art. 132–138 dieses Gesetzes gelten sinngemäss.
3 Die Steuerbehörde kann von einem Steuerpflichtigen mit  Wohnsitz oder 
Sitz im Ausland verlangen, dass er einen Vertreter in der Schweiz bezeich-
net.
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4 Personen, die nach Art. 90a dieses Gesetzes eine nachträgliche ordentli-
che Veranlagung beantragen, müssen die erforderlichen Unterlagen einrei-
chen und eine Zustelladresse in der Schweiz bezeichnen. Wird keine Zustel-
ladresse bezeichnet oder verliert die Zustelladresse während des Veranla-
gungsverfahrens ihre Gültigkeit, so gewährt die Steuerbehörde dem Steuer-
pflichtigen eine angemessene Frist für die Bezeichnung einer gültigen Zu-
stelladresse. Läuft diese Frist unbenutzt ab, so tritt die Quellensteuer an die 
Stelle der im ordentlichen Verfahren zu veranlagenden Steuern des Bundes, 
des Kantons, des Bezirks und der Gemeinden.

Art.  147 Abs. 1 (aufgehoben), Abs. 1bis (neu), Abs. 1ter (neu)

1 Aufgehoben.
1bis Der Steuerpflichtige kann von der Steuerbehörde bis am 31. März des 
auf die Fälligkeit der Leistung folgenden Steuerjahres eine Verfügung über 
Bestand und Umfang der Steuerpflicht verlangen, wenn er:

a) mit dem Quellensteuerabzug gemäss Bescheinigung nach Art. 92 
Abs. 1 lit. b dieses Gesetzes nicht einverstanden ist; oder

b) die Bescheinigung nach Art. 92 Abs. 1 lit. b dieses Gesetzes vom 
Arbeitgeber nicht erhalten hat.

1ter Der Schuldner der steuerbaren Leistung kann von der Steuerbehörde bis 
am 31. März des auf die Fälligkeit der Leistung folgenden Steuerjahres eine 
Verfügung über Bestand und Umfang der Steuerpflicht verlangen.

Art.  148 Abs. 1 (geändert), Abs. 4 (neu)

1 Hat der Schuldner der steuerbaren Leistung den Steuerabzug nicht oder 
ungenügend vorgenommen, so verpflichtet ihn die Steuerbehörde zur Nach-
zahlung. Der Rückgriff des Schuldners auf den Steuerpflichtigen bleibt vor-
behalten.
4 Ergibt sich erst nach der Ablieferung, dass eine zu hohe Steuer abgezogen 
worden ist,  so kann die  Steuerbehörde den Differenzbetrag dem Steuer-
pflichtigen direkt zurückzahlen.

Titel nach Art. 195quater (neu)

XII.Cter. Übergangsbestimmung der Revision vom 26. April 2020
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Art.  195quinquies (neu)

Sondersatz
1 Wurden juristische Personen vor dem Inkrafttreten dieser Revision nach 
Art. 69 oder Art. 70 dieses Gesetzes besteuert oder lag eine Betriebsstätte 
nach Art. 54 Abs. 1 Satz 2 dieses Gesetzes vor, so werden die am 1. Januar 
2020 bestehenden stillen Reserven einschliesslich des selbst geschaffenen 
Mehrwerts, soweit diese bisher nicht steuerbar gewesen wären, im Falle ih-
rer Realisation innert den nächsten fünf Jahren zu einem Satz von 2 Prozent 
gesondert besteuert.
2 Die Höhe der am 1. Januar 2020 von der juristischen Person geltend ge-
machten stillen Reserven einschliesslich des selbst geschaffenen Mehrwerts 
ist von der Veranlagungsbehörde mittels Verfügung festzusetzen.
3 Abschreibungen auf stillen Reserven einschliesslich des selbst geschaffe-
nen Mehrwerts, die bei Ende der Besteuerung nach Art. 69 oder Art. 70 die-
ses Gesetzes aufgedeckt wurden, werden in die Berechnung nach Art. 65ter 
dieses Gesetzes einbezogen.

Art.  195sexies (neu)

Gratiskapitalerhöhungen
1 Gratisaktien, Gratisnennwerterhöhungen und dergleichen, deren Ausgabe 
bis zum 31. Dezember 2020 stattgefunden hat, werden im Zeitpunkt der Ka-
pitalrückzahlung besteuert.

II.

Keine Fremdänderungen.

III.

Keine Fremdaufhebungen.

IV.

Dieser Beschluss tritt am 1. Januar 2021 in Kraft.
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